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DringLiches überparteitiches Postutat: Einbezug eines Bevölkerungsrats bei der
Erarbeitung eines Stadtentwicktu ngskonzepts

Der vortiegende Vorstoss steht im direkten Zusammenhang mit dem ÜberparteiLichen Postul.at 20250190
*Revision Ortsptanung: ldentitätsstiftende, nachhattige und agite Stadtentwicktung für al.tel".

Der Gemeinderat hätt in der Beantwortung des Postutats ausdrücktich fest, dass für die anstehende
Revision der baurechtl.ichen Grundordnung ein umfassendes Stadtentwicktungskonzept ats strategische
Grundtage fehtt und dass die Beteitigung der Bevötkerung sowie retevanter Akteurinnen und Akteure für
dessen Erarbeitung von zentrater Bedeutung ist.

Der Stadtrat hat sich zudem mit dem am 19. November 2025 gutgeheissenen überparteitichen Postul.at
.Vision Biet 2050 - Eine zukunftsgerichtete Stadtentwicktung unter Einbezug der Bevötkerung, bereits
grundsätztich dafür ausgesprochen, dass der Gemeinderat neue partizipative lnstrumente - namenttich
einen per Los zusammengesetzten Bevöl,kerungsrat - bei zentraten strategischen Fragestettungen der
Stadtentwicktung prüfen sott.

Vor diesem Hintergrund wird der Gemeinderat eingetaden, zu prüfen, ob und in welcher Form ein
Bevötkerungsrat ats ergänzendes partizipatives lnstrument in die Erarbeitung des angekündigten
Stadtentwicktungskonzepts integriertwerden kann, und dem Stadtrat im Rahmen des angekündigten
VorgehensvorschLags zur Prozessgestattung entsprechende Optionen aufzuzeigen.

Dabei sott insbesondere geprüft werden:

Wie ein zeittich befristeter, kteinerer Bevötkerungsrat (ab ca. 15-30 Personen) mit Fokus auf
wenige, zentrate Fragestel,tungen des StadtentwickLungskonzepts al,s partizipatives lnstrument
eingesetzt werden kann;
wie dessen Empfehtungen in transparenter Weise in den weiteren Ptanungsprozess einftiessen
können;
wie der Aufwand und die Kosten in einem angemessenen Verhättnis zum Gesamtprojekt gehatten
werden können.

Begründung
Die Revision der baurechttichen Grundordnung zählt zu den wichtigsten strategischen Vorhaben der
kommenden Jahre. Die Erfahrungen vergangener Ptanungsprozesse in Biet zeigen, dass ktassische
partizipative Formate nicht immer zu einer breiten Akzeptanz in der Bevötkerung gefÜhrt haben.

Da die Erarbeitung eines Stadtentwicktungskonzepts ohnehin vorgesehen ist, würden die Kosten eines
Bevötkerungsrats im Verhältnis zum Gesamtaufwand nur einen begrenzten AnteiI ausmachen.
Gteichzeitig besteht das Potenziat, die Legitimation des Prozesses zu stärken und die Akzeptanz späterer
Entscheide zu erhöhen.

Ein Bevölkerungsrat ist ein zeittich befristetes, nach demografischen Kriterien per Zufattsauswaht
zusammengesetztes Gremium, das zu einem bestimmten Thema tagt. Die Teitnahme erfotgt f reiwittig. Der
Bevötkerungsrat wird durch Fachl,eute informiert und dessen Sitzungen sachtich moderiert. Er erarbeitet
zu ktar definierten Fragestettungen nicht bindende Empfehtungen zuhanden der Bevötkerung, des
Stadtrats oder des Gemeinderats.

Begründung für die Dringtichkeit:
ln seiner Antwort auf das überparteitiche Postutat "Revision Ortsptanung: ldentitätsstiftende, nachhattige
und agite Stadtentwicktung für atte!" hätt der Gemeinderat fest, dass die Stadtptanung bis zum 1. Juli 2026
einen Vorgehensvorschtag sowie einen Kreditantrag für die Fotgephasen zuhanden des Gemeinderats und
des Stadtrats ausarbeiten sott. ln diesem Zusammenhang soLL auch der partizipative Prozess definiert
werden. Da sich das vortiegende überparteitiche Postutat ausdrückLich auf die AusgestaLtun$ dieses
partizipativen Prozesses bezieht, ist die Dringtichkeit dieses Vorstosses zwingend gegeben.
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